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Anerkennung ruhegehaltsfähiger Dienstzeiten nach LBeamtVG NRW §§ 9-11,82 (R 0070016004) 

 

Sehr geehrte Frau Letschert, 

vielen Dank für Ihr Schreiben R 0070016004 vom 5. August 2020 und die Auskunft bzgl. ruhegehaltsfähiger 

Dienstzeiten. Sie schreiben, dass Sie mir nur eine Information und keinen rechtsverbindlichen Bescheid 

geben können. Ich bin mir bewusst, dass eine endgültige und vollständige Berechnung meiner 

ruhegehaltsfähigen Zeiten erst bei Eintritt in den Ruhestand erfolgen kann, da sich die Gesetzesgrundlage 

bis dahin möglicherweise ändert. 

Ich möchte aber auf das Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG NRW) verweisen, §57, Abs. 5 

Ob Zeiten auf Grund der §§ 9 bis 11 und § 82 Absatz 2 als ruhegehaltfähige Dienstzeiten zu 

berücksichtigen sind, soll in der Regel bei der Berufung in das Beamtenverhältnis entschieden 

werden 

Ich verstehe ihr Schreiben vom 5. August so, dass es sich um eine unverbindliche „Auskunft“ handelt. Dies 

scheint mir nicht so verbindlich wie die im Gesetz angedachte „Entscheidung“ über die „Berücksichtigung“ 

der Zeiten nach §§ 9 bis 11 und 82.  

Ich bitte deshalb um Entscheidung über ruhegehaltsfähige Dienstzeiten nach §§ 9 bis 11 und § 82 Absatz 

2, unter dem Vorbehalt des Gleichbleibens der ihnen zugrunde liegenden Rechtslage. In Antwort auf Ihr 

Schreiben vom 5. August 2020 bitte ich um Anerkennung insbesondere folgender Zeiten die Sie in ihrer 

Auskunft vom 5. August nicht als ruhegehaltsfähig aufgeführt haben (alle Tätigkeiten erfolgen in Vollzeit): 

1. 2001 bis  2004: Unternehmensgründung & Forschungsprojekt 

 

 

 

 Die Arbeit ist 

Voraussetzung für meine Professur an der Universität Siegen, um dort eigene Unternehmen 

auszugründen, und Studierende im Bereich IT-Start-Ups zu unterrichten und zu fördern. Zudem 






